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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines dentalen Prothesenbasishalbzeugs (6)
mit den Schritten:
1) Erfassen und Digitalisieren der Mundraumsituation eines
Patienten (1), wobei ein digitales dreidimensionales Mund-
raummodell des Patienten (1) erzeugt wird, oder Bereitstel-
len eines digitalen dreidimensionalen Mundraummodells der
Mundraumsituation eines Patienten (1);
2) Durchführen einer ersten Berechnung, bei der ein digita-
les dreidimensionales erstes Modell (A) einer Prothesenba-
sis berechnet wird, wobei das Mundraummodell der Mund-
raumsituation bei der ersten Berechnung zugrunde gelegt
wird;
3) Durchführen einer zweiten Berechnung, bei der ein digita-
les dreidimensionales zweites Modell (B) eines Prothesen-
basishalbzeugs aus dem ersten Modell (A) der Prothesen-
basis berechnet wird, wobei zu dem dreidimensionalen Mo-
dell (A) der Prothesenbasis zumindest bereichsweise Volu-
men hinzugefügt wird; und
4) Herstellung des dentalen Prothesenbasishalbzeugs (6)
mit einem Rapid-Prototyping-Verfahren, wobei bei dem Ra-
pid-Prototyping-Verfahren ein CAM-Verfahren angewendet
wird und das digitale dreidimensionale zweite Modell (B)
des Prothesenbasishalbzeugs dem CAM-Verfahren zugrun-
de gelegt wird.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Umsetzen
eines solchen Verfahrens und ein mit einem solchen Verfah-
ren hergestelltes Prothesenbasishalbzeug.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines dentalen Prothesenbasishalbzeugs
und ein Verfahren zur Herstellung einer dentalen Pro-
thesenbasis.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine computerge-
steuerte Vorrichtung zur Umsetzung eines Verfah-
rens zur Herstellung eines dentalen Prothesenbasis-
halbzeugs oder eines Verfahrens zur Herstellung ei-
ner dentalen Prothesenbasis sowie ein Prothesenba-
sishalbzeug und eine Prothesenbasis hergestellt mit
solchen Verfahren.

[0003] Die Erfindung betrifft somit die Herstellung
von vorkonfektionierten Halbzeugen zur Herstellung
von individualisierten Prothesenbasen zur Weiterver-
arbeitung für partielle Kunststoffprothesen (Teilpro-
thesen) und totale Kunststoffprothesen (Totalprothe-
sen), die maschinell im CAM-Verfahren (CAM – Com-
puter-Aided Manufacturing, Deutsch: rechner-unter-
stützte Fertigung) produziert werden. Die individua-
lisierten Prothesenbasen können auch als Arbeits-
modell aus Wachs verwendet werden, mit dem eine
Einpassung bei einem Patienten durchgeführt wird
und die als Grundlage zur Herstellung einer partiel-
len Kunststoffprothese (Teilprothesen) oder einer to-
talen Kunststoffprothesen (Totalprothesen) dient. Da-
bei werden die Prothesenbasishalbzeuge, wie auch
die Prothesenbasen und die Dentalprothesen com-
putergestützt mit CAD-Verfahren (CAD – Compu-
ter-Aided Design, Deutsch: rechnerunterstützte Kon-
struktion) konstruiert.

[0004] Der gängige Weg ist die analoge Erstellung
von Dentalprothesen. Zur Herstellung der Prothesen-
basis wird derzeit also meist ein analoges Verfah-
ren verwendet, bei dem zunächst ein Abdruck des
zahnlosen Kiefers des Patienten genommen wird.
Aus diesem Abdruck wird eine Form gefertigt, die mit
einem zahnfleischfarbenen Kunststoff ausgegossen
wird. Nach Aushärtung des Kunststoffs wird dieser
nachbearbeitet, um die gewünschte Form zu erhal-
ten. Anschließend werden die separat hergestellten
Prothesenzähne eingesetzt.

[0005] Zur Herstellung der Prothese werden Zäh-
ne manuell und einzeln auf einer Wachsbasis aufge-
stellt. Diese Wachsprothese wird im nächsten Schritt
in einer Küvette mit Gips eingebettet, um dann nach
Aushärten des Gipses die Wachsbasis mit heißem
Wasser herauszuwaschen und einen Hohlraum für
den Prothesenkunststoff zu schaffen. Die Prothesen-
zähne verbleiben dabei im Gips. Ein entsprechender
Kunststoff wird in den Hohlraum injiziert und man er-
hält nach Aushärtung des Kunststoffs die Prothese.

[0006] Bei der Aufstellung der konfektionierten Zäh-
ne werden diese der jeweiligen Mundsituation des

Patienten vom Zahntechniker und gegebenenfalls
auch vom Zahnarzt angepasst und beschliffen.

[0007] Ein solches Verfahren ist aus der
WO 91/07141 A1 bekannt, wobei bei diesem Ver-
fahren eine Prothesenbasis auf der Basis eines
Abdrucks aus einem Kunststoffblock gefräst wird.
Es gibt bereits erste Verfahren, wie beispielswei-
se die aus der DE 10 2009 056 752 A1 oder der
WO 2013 124 452 A1 bekannten Verfahren, bei de-
nen eine dentale Teil- beziehungsweise Totalprothe-
se digital aufgestellt und über CAD-CAM-Verfahren
produziert wird. Optimierte Verfahren zur Herstellung
von Dentalprothesen mit CAD-CAM-Verfahren sind
zudem aus der EP 1 444 965 A2 bekannt. Aus der
WO 2013 068 124 A2 ist ein Fräsblock mit vorgeform-
ten Prothesenzähnen bekannt. Nachteilig ist hieran,
dass die Prothesenzähne aus dem gleichen Materi-
al wie die Basis bestehen und bei einer Beschädi-
gung das ganze Gebiss getauscht werden muss und
die fertig konstruierte Prothese nur mit großem Auf-
wand an die Bedürfnisse des Patienten (beispiels-
weise bezüglich der Zahnfarbe oder der Okklusion
und Zahnstellung) angepasst werden kann. Ein wei-
terer Nachteil liegt darin, dass die Basis und der Pro-
thesenzahn (beziehungsweise die Prothesenzahn-
krone) unterschiedliche Anforderungen haben aber
aus dem gleichen Material gefertigt sind. So soll der
Zahn vorrangig kauen und dabei unbeschädigt blei-
ben. Die Basis sollte hingegen die auftretenden Kräf-
te über die Schleimhaut verteilen. Dies kann bei der
Verwendung nur eines Materials zu Problemen füh-
ren. Damit der Fräsblock für möglichst viele verschie-
dene Formen von Dentalprothesen anwendbar bleibt,
muss er groß sein und deshalb müssen meist gro-
ße Mengen des Materials des Fräsblocks abgetragen
werden. Neben der Verschwendung des abgetrage-
nen Materials sind dabei die zeitaufwendige Fräsar-
beit und die Abnutzung der Fräswerkzeuge nachtei-
lig.

[0008] Aus der DE 20 2006 006 286 U1 ist ein run-
der Rohling zur Herstellung einer Zahnprothese be-
kannt. Dieser Rohling (der sogenannten Ronde) wird
in eine CAM-Fräsmaschine eingespannt und auf Ba-
sis eines CAD-Modells automatisch abgefräst. Aktu-
elle Verfahren fräsen aus einem solchen vollen Block
(der Ronde) eine lediglich 2 mm bis 3 mm dicke Pro-
thesenbasis. Nachteile sind auch bei diesem Ver-
fahren einerseits eine sehr hohe Materialverschwen-
dung, die je nach anatomischer Situation des jeweili-
gen Patienten problemlos über 90% betragen kann.
Das führt andererseits zu einer zeitintensiven Bear-
beitungszeit durch die CAM-Vorrichtung, da sehr viel
Material abgetragen werden muss. Darüber hinaus
ist die Abnutzung der jeweiligen Fräswerkzeuge rela-
tiv hoch, wodurch die Kosten für den Betrieb der Frä-
se steigen.
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[0009] Nachteilig ist hieran ferner, dass es relativ
lange dauert, bis die Prothesenbasis hergestellt ist.
Zudem nutzt sich durch die Bearbeitung des Rohlings
der Fräskopf ab und muss in regelmäßigen Abstän-
den erneuert werden. Das abgefräste Material (die
Frässpäne) muss entsorgt oder recycelt werden.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht also dar-
in, die Nachteile des Stands der Technik zu über-
winden. Insbesondere sollen ein Verfahren, ein Roh-
stoff (Bauteil) und/oder ein Produkt bereitgestellt wer-
den, mit dem eine möglichst einfache, vollständige
und kostengünstige Herstellung der Prothesenbasis
und damit der Dentalprothese möglich ist. Der Fräs-
kopf beziehungsweise das Werkzeug zum Durch-
führen des subtraktiven CAM-Verfahrens soll dabei
möglichst wenig beansprucht werden. Zudem soll die
Herstellung der Prothesenbasis möglichst schnell er-
folgen können. Gleichzeitig soll die zu fertigende Pro-
thesenbasis aber mit modernen CAD-CAM-Verfah-
ren an die individuellen Bedürfnisse des Patienten
anpassbar sein und automatisch zu fertigen sein.

[0011] Die Aufgaben der Erfindung werden gelöst
durch ein Verfahren zur Herstellung eines dentalen
Prothesenbasishalbzeugs mit den Schritten:

1) Erfassen und Digitalisieren der Mundraumsi-
tuation eines Patienten, wobei ein digitales dreidi-
mensionales Mundraummodell des Patienten er-
zeugt wird, oder Bereitstellen eines digitalen drei-
dimensionalen Mundraummodells der Mundraum-
situation eines Patienten;
2) Durchführen einer ersten Berechnung, bei der
ein digitales dreidimensionales erstes Modell (A)
einer Prothesenbasis berechnet wird, wobei das
Mundraummodell der Mundraumsituation bei der
ersten Berechnung zugrunde gelegt wird;
3) Durchführen einer zweiten Berechnung, bei
der ein digitales dreidimensionales zweites Mo-
dell (B) eines Prothesenbasishalbzeugs aus dem
ersten Modell (A) der Prothesenbasis berechnet
wird, wobei zu dem dreidimensionalen Modell (A)
der Prothesenbasis zumindest bereichsweise Vo-
lumen hinzugefügt wird; und
4) Herstellung des dentalen Prothesenbasishalb-
zeugs mit einem Rapid-Prototyping-Verfahren,
wobei bei dem Rapid-Prototyping-Verfahren ein
CAM-Verfahren angewendet wird und das digita-
le dreidimensionale zweite Modell (B) des Prothe-
senbasishalbzeugs dem CAM-Verfahren zugrun-
de gelegt wird.

[0012] Zur Verständlichkeit sei angemerkt, dass es
bei erfindungsgemäßen Verfahren nur jeweils ein
Modell der Prothesenbasis, nämlich das erste Modell
(A), und ein Modell des Prothesenbasishalbzeugs,
nämlich das zweite Modell (B) gibt. Es gibt also nur
einen Datensatz, der das Modell (A) der Prothesen-
basis bildet und einen Datensatz, der das Modell
(B) des Prothesenbasishalbzeugs bildet. Es gibt al-

so kein erstes Modell des Prothesenbasishalbzeugs
und kein zweites Modell der Prothesenbasis. Die For-
mulierungen wurden nur deshalb so gewählt, damit
immer eindeutig zu unterscheiden ist und klargestellt
ist, von welchem Modell die Rede ist und in welcher
Reihenfolge die beiden Modelle (A, B) berechnet wer-
den.

[0013] Es reicht bereits aus, wenn einige wesentli-
che Parameter des ersten Modells (A) der Prothesen-
basis festgelegt werden, um daraus das zweite Mo-
dell (B) des Prothesenbasishalbzeugs zu berechnen.
Anschließend kann das zweite Modell (B) der Prothe-
senbasis noch verfeinert werden. Das erste Modell
(A) der Prothesenbasis muss also noch nicht vollstän-
dig sein, um daraus das zweite Modell (B) des Pro-
thesenbasishalbzeugs zu berechnen.

[0014] Das digitale dreidimensionale Modell der
Mundraumsituation des Patienten kann beispielswei-
se durch eine Stereokamera aufgenommen werden
oder aufgenommen worden sein, wobei die Stereoka-
mera in den Mundraum des Patienten eingeführt wird.
Alternativ oder auch zusätzlich kann ein Kunststoff-
abdruck des Mundraums genommen werden, der
dann anschließend extern vermessen beziehungs-
weise aufgenommen wird. Nach der Aufnahme wer-
den die Daten digitalisiert. Dabei können verschiede-
ne Korrekturverfahren angewendet werden, um die
Qualität der Daten zu verbessern.

[0015] Bei der ersten Berechnung des digitalen drei-
dimensionalen ersten Modells (A) der Prothesen-
basis werden die anatomischen Gegebenheiten im
Mundraum berücksichtigt, um eine passende Prothe-
senbasis oder mehrere passende Prothesenbasen
zu bestimmen, bei der oder bei denen die Kaufunk-
tion des Kiefers des Patienten mit der mit Prothe-
senzähnen bestückten Prothese gewährleistet bezie-
hungsweise bevorzugt optimiert ist. Solche CAD-Ver-
fahren sind beispielsweise aus der EP 1 444 965 A2
bekannt. Bei solchen Modellen ist es vorteilhaft, wenn
die Positionen und Ausrichtungen der in der Prothe-
senbasis zu befestigenden Prothesenzähne bekannt
sind. In dem Modell (A) der Prothesenbasis sind dann
Ausnehmungen und/oder Oberflächen zum Anord-
nen und Befestigen der Prothesenzähne vorgese-
hen. Bevorzugt sind diese Ausnehmungen und/oder
Oberflächen derart indexiert, dass entsprechend als
Negativform indexierte Prothesenzähne nur mit einer
eindeutigen Ausrichtung an oder in der aus dem Mo-
dell (A) erzeugten Prothesenbasis befestigt werden
können.

[0016] Vorliegend wird im Rahmen der Erfindung der
allgemein bekannte Begriff Rapid-Prototyping-Ver-
fahren für ein Herstellungsverfahren verwendet, bei
dem das Prothesenbasishalbzeug mit einem für Ra-
pid-Prototyping üblichen Herstellungsverfahren her-
gestellt wird. Da es sich bei dem Prothesenbasishalb-
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zeug nicht um einen Prototypen sondern um ein halb-
fertiges Bauteil handelt, könnte anstatt des Begriffs
„Rapid-Prototyping-Verfahren“ auch die in solchen
Zusammenhängen gelegentlich gebrauchten Begrif-
fe „Rapid Manufacturing“, „generatives Fertigungs-
verfahren“, „Rapid-Product-Development“, „Advan-
ced Digital Manufacturing“ oder „E-Manufacturing“
verwendet werden.

[0017] Erfindungsgemäße Verfahren können sich
dadurch auszeichnen, dass das Volumen nur an den
Oberflächen der Prothesenbasis, die die Gaumen-
platte beziehungsweise die Auflagefläche auf dem
Zahnfleisch und die Ausnehmungen oder die Flä-
chen zur Verbindung der Prothesenzähne zugege-
ben wird, um die äußere Form des zweiten Mo-
dells (B) der Prothesenbasishalbzeugs zu berech-
nen. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein,
wenn das angewendete Rapid-Prototyping-Verfah-
ren ausreichend genau ist, das heißt mit einer Ge-
nauigkeit von mindestens 500 µm oder weniger als
500 µm umgesetzt wird.

[0018] Es wird mit erfindungsgemäßen Verfahren
auch vorgeschlagen, dass beim Durchführen der ers-
ten Berechnung des ersten Modells (A) der Pro-
thesenbasis weitere Daten bei der Berechnung zu-
grunde gelegt werden, vorzugsweise Daten zur Ok-
klusion, Position und Ausrichtung der einzusetzen-
den Dentalprothesen, die Position einer Markierung
zur Ausrichtung der zu erzeugenden Prothesenba-
sis, Daten, die mit Hilfe einer Bissschablone inklu-
sive Bisswällen gewonnen wurden, und/oder Daten
die normalerweise am Patienten zur Einstellung ei-
nes Artikulators aufgenommen werden.

[0019] Die Durchführung der ersten Berechnung des
ersten Modells (A) der Prothesenbasis erfolgt in
Schritt 2).

[0020] Hierdurch wird eine besser zum Patienten
passende Prothesenbasis erzeugt. Das Prothesen-
basishalbzeug kann dazu genauer zur Prothesenba-
sis passend erzeugt werden, da keine Ausgleichs-
volumen zur Nachbearbeitung der Prothesenbasis in
dem Prothesenbasishalbzeug mit vorgesehen, be-
ziehungsweise vorgehalten werden müssen. Je ge-
nauer die endgültige Form der Prothesenbasis fest-
gelegt ist, desto exakter kann das Prothesenbasis-
halbzeug gefertigt werden, wodurch weniger Materi-
al zur Herstellung des Prothesenbasishalbzeugs ver-
braucht wird, die Werkzeuge zum Herstellen der Pro-
thesenbasis aus dem Prothesenbasishalbzeug ge-
schont werden und die Geschwindigkeit zur Herstel-
lung des Prothesenbasishalbzeugs sowie zur Her-
stellung der Prothesenbasis aus dem Prothesenba-
sishalbzeug erhöht wird.

[0021] Es wird mit der vorliegenden Erfindung auch
vorgeschlagen, dass an wenigstens einer Seite des

Prothesenbasishalbzeugs, bevorzugt an einer bukka-
len Seite des Prothesenbasishalbzeugs, eine Halte-
rung zur Befestigung des Prothesenbasishalbzeugs
an einer CAM-Vorrichtung, insbesondere einer CAM-
Fräsmaschine angeordnet ist. Hierdurch kann sicher-
gestellt werden, dass das Prothesenbasishalbzeug in
der richtigen Orientierung und der richtigen Position
in die CAM-Vorrichtung zum Herstellen der Prothe-
senbasis eingespannt werden kann.

[0022] Bei erfindungsgemäßen Verfahren kann
auch vorgesehen sein, dass bei der Herstellung
des Prothesenbasishalbzeugs ein Rapid-Prototyp-
ing-Verfahren angewendet wird, bei dem das Prothe-
senbasishalbzeug mit einer Genauigkeit von 100 µm
bis 8 mm hergestellt wird, bevorzugt mit einer Genau-
igkeit von 100 µm bis 1 mm hergestellt wird, beson-
ders bevorzugt mit einer Genauigkeit von 500 µm bis
1 mm hergestellt wird.

[0023] Solche Rapid-Prototyping-Verfahren sind
schnell und relativ kostengünstig umsetzbar, im Ver-
gleich zu sehr präzisen Rapid-Prototyping- bezie-
hungsweise CAM-Verfahren.

[0024] Mit einer Weiterbildung der Erfindung kann
auch vorgesehen sein, dass bei der Herstellung des
Prothesenbasishalbzeugs ein additives Rapid-Pro-
totyping-Verfahren angewendet wird, insbesondere
3D-Druckverfahren.

[0025] Additive Rapid-Prototyping-Verfahren haben
den Vorteil, dass keine voluminösen Rohkörper be-
reitgehalten werden müssen und nur das zur Herstel-
lung notwendige Material oder nur wenig mehr als
das zur Herstellung notwendige Material verbraucht
wird. 3D-Druckverfahren werden immer kostengüns-
tiger, da die 3D-Drucker zunehmend als Massenpro-
dukt für Endkunden angeboten werden.

[0026] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass
bei der Herstellung des Prothesenbasishalbzeugs
eines der Verfahren aus der folgenden Liste an-
gewendet wird: Fused Layer Modeling/Manufactu-
ring (FLM) von Kunststoffen oder Wachsen, Fused
Deposition Modeling (FDM) von Kunststoffen oder
Wachsen, insbesondere von Acrylnitril-Butadien-Sty-
rol-Copolymerisat oder Polylactid, Laminated Object
Modelling (LOM) von Kunststofffolien, Layer Lamina-
ted Manufacturing (LLM) von Kunststofffolien, Elek-
tronenstrahlschmelzen (EBM) von Kunststoffen oder
Wachsen, Multi Jet Modeling (MJM) von Wachsen
oder Kunststoffen, insbesondere von Thermoplasten
oder UV-empfindlichen Photopolymeren, Polyamid-
guss von Polyamiden, Selektives Laserschmelzen
(SLM) von Kunststoffen oder Wachsen, Selektives
Lasersintern (SLS) von Kunststoffen, insbesondere
von Thermoplasten, besonders bevorzugt von Po-
lycarbonaten, Polyamiden oder Polyvinylchlorid, 3-
D-Printing (3DP) von Kunststoffgranulat oder Kunst-
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stoffpulver, Space Puzzle Molding (SPM) von Kunst-
stoffen oder Wachsen, Stereolithografie (STL oder
SLA) von Kunststoffen oder Wachsen, insbesonde-
re von einem flüssigen Harz, Duromer oder Elasto-
mer, Digital Light Processing (DLP) von photopoly-
merisierbaren flüssigen Kunststoffen, wobei das Digi-
tal Light Processing (DLP) von photopolymerisierba-
ren flüssigen Kunststoffen und die Stereolithografie
(STL oder SLA) von Kunststoffen oder Wachsen, ins-
besondere mit einem flüssigen Harz, Duromer oder
Elastomer, besonders bevorzugt werden.

[0027] Als photopolymerisierbaren flüssigen Kunst-
stoff zur Umsetzung eines Digital Light Processing
(DLP) wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung
bevorzugt ein mit Radikalen beziehungsweise ra-
dikalisch polymerisierbarer Polymethylmethacrylat-
Kunststoff (PMMA-Kunststoff) verwendet.

[0028] Ferner kann vorgesehen sein, dass das
Prothesenbasishalbzeug aus Polymethylmethacrylat
(PMMA), Polyetherketon (PEK), Polyetheretherketon
(PEEK), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC) oder Po-
lyurethan (PU) gefertigt wird. Diese Materialien sind
für die nachfolgende Bearbeitung des Prothesenba-
sishalbzeugs mit CAM-Verfahren besonders gut ge-
eignet. Zudem lassen sich daraus auch ästhetisch
passende Prothesenbasen fertigen.

[0029] Solche Verfahren sind bekannt und können
gut auf das gewünschte Verfahren zur Herstellung
des Prothesenbasishalbzeugs angewendet werden.

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Prothe-
senbasishalbzeug aus einem Kunststoff oder einem
Wachs hergestellt wird, insbesondere aus einem rosa
oder zahnfleischfarbenen Kunststoff hergestellt wird,
wobei als Kunststoff bevorzugt ein Polymethylmetha-
crylat (PMMA) verwendet wird.

[0031] Kunststoffe (insbesondere PMMA) sind be-
sonders gut zur Umsetzung der Verfahren und als
Werkstoff für Prothesenbasen beziehungsweise Pro-
thesenbasishalbzeuge geeignet. Die Färbung kann
auch an die Gegebenheiten beim Patienten ange-
passt werden.

[0032] Bei einer Verwendung von Wachs als Ma-
terial für die Herstellung der Prothesenbasis bezie-
hungsweise des Prothesenbasishalbzeugs dient die
aus Wachs hergestellte Prothesenbasis beziehungs-
weise das aus Wachs hergestellte Prothesenbasis-
halbzeug nur zum Einpassen beim Patienten, also
nur als Arbeitsmodell und nicht als endgültige Pro-
thesenbasis. Die aus Wachs hergestellte Prothesen-
basis beziehungsweise das aus Wachs hergestellte
Prothesenbasishalbzeug wird nach dem Einpassen
beim Patienten genutzt, um auf dessen Grundlage ei-
ne endgültige Prothesenbasis zu fertigen.

[0033] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
können sich dadurch auszeichnen, dass bei der
zweiten Berechnung zur Berechnung des digitalen
dreidimensionalen zweiten Modells (B) des Prothe-
senbasishalbzeugs zumindest bereichsweise ein Ab-
standsvektor zu dem ersten Modell (A) der Prothe-
senbasis addiert wird, bevorzugt allseitig oder an je-
der Oberfläche des ersten Modells (A) der Abstands-
vektor zu dem ersten Modell (A) der Prothesenbasis
addiert wird, wobei der Abstandsvektor senkrecht zu
der Oberfläche des ersten Modells (A) orientiert ist
und der Betrag des Abstandsvektors zwischen 100%
und 200% so groß gewählt wird, wie die Genau-
igkeit des angewendeten Rapid-Prototyping-Verfah-
rens, bevorzugt zwischen 100% und 150% so groß
gewählt wird, wie die Genauigkeit des angewendeten
Rapid-Prototyping-Verfahrens.

[0034] Durch diese Maßnahmen wird erreicht, dass
das Prothesenbasishalbzeug nur an den gewünsch-
ten Stellen dicker als die zu erzeugende Prothesen-
basis ist, wobei die zusätzliche Dicke auf die Ge-
nauigkeit des angewendeten Rapid-Prototyping-Ver-
fahrens angepasst ist, so dass bei der Herstellung
der Prothesenbasis aus dem Prothesenbasishalb-
zeug möglichst wenig Material verbraucht wird.

[0035] Ferner kann vorgesehen sein, dass bei der
Berechnung des zweiten Modells (B) des Prothesen-
basishalbzeugs eine Markierung an der Oberfläche
des Modells eingerechnet wird, die zur Positionierung
und Ausrichtung des fertig hergestellten Prothesen-
basishalbzeugs angewendet werden kann oder an-
gewendet wird.

[0036] Mit einer solchen Markierung kann die nach-
folgende Bearbeitung vereinfacht werden, da das
Prothesenbasishalbzeug leichter oder sogar vollauto-
matisiert in der gewünschten (richtigen) Orientierung
in die Einrichtung zur nachgelagerten Bearbeitung
eingesetzt beziehungsweise eingespannt oder befes-
tigt wird oder bei der Nachbearbeitung das bereits
in die Einrichtung zur nachgelagerten Bearbeitung
eingesetzte beziehungsweise eingespannte Prothe-
senbasishalbzeug in der Einrichtung richtig orientiert
wird.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass bei der Be-
rechnung des zweiten Modells (B) des Prothesenba-
sishalbzeugs zumindest an der Gaumenplatte und/
oder der Auflagefläche auf die Zahnbögen des Mo-
dells (A) der Prothesenbasis Volumen hinzugefügt
wird.

[0038] Für viele Anwendungen ist es ausreichend,
wenn die Gaumenplatte mit einem exakteren Ver-
fahren, wie beispielsweise einer 4-Achsfräse oder 5-
Achsfräse, bearbeitet wird. Durch eine Bearbeitung
der Prothesenzähne kann eine okklusale Anpassung
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auch bei der Bearbeitung der Prothesenzähne erfol-
gen.

[0039] Bei erfindungsgemäßen Verfahren kann es
bereits ausreichen, wenn die Flächen des Prothe-
senbasishalbzeugs außer die Gaumenplatte bezie-
hungsweise die Auflagefläche auf dem Zahnfleisch
und die Ausnehmungen oder die Flächen zur Verbin-
dung der Prothesenzähne geglättet werden, sofern
das Rapid-Prototyping-Verfahren ausreichend genau
ist (eine Genauigkeit von 500 µm sollte dabei mindes-
tens gegeben sein).

[0040] Die der Erfindung zugrundeliegenden Aufga-
ben werden auch gelöst durch ein Verfahren zur Her-
stellung einer dentalen Prothesenbasis aufweisend
ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung
eines dentalen Prothesenbasishalbzeugs, bei dem
nach der Herstellung des Prothesenbasishalbzeugs
die Prothesenbasis mit einem subtraktiven CAM-Ver-
fahren auf Basis der ersten Modells (A) der Prothe-
senbasis aus dem Prothesenbasishalbzeug gefertigt
wird, insbesondere gefräst wird.

[0041] Dabei kann vorgesehen sein, dass als sub-
traktives CAM-Verfahren ein subtraktives Fräsver-
fahren angewendet wird, wobei bevorzugt mit dem
subtraktiven Fräsverfahren eine Genauigkeit erreicht
wird, die höher ist als die Genauigkeit des Rapid-Pro-
totyping-Verfahrens, besonders bevorzugt eine Ge-
nauigkeit von zumindest 50 µm erreicht wird, ganz
besonders bevorzugt eine Genauigkeit von zumin-
dest 10 µm erreicht wird.

[0042] Computergesteuerte 4-Achs-Fräsen oder 5-
Achs-Fräsen sind für erfindungsgemäße Verfahren
besonders gut geeignet.

[0043] Bei erfindungsgemäßen Verfahren zur Her-
stellung einer dentalen Prothesenbasis zur Herstel-
lung einer Totaldentalprothese oder wenigstens ei-
ner Teildentalprothese unter Anwendung eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines
Prothesenbasishalbzeugs können auch die folgen-
den Verfahrensschritte vorgesehen sein:

1) Befestigen des Prothesenbasishalbzeugs in ei-
ner CAM-Vorrichtung zum Abtragen von Materi-
al des Prothesenbasishalbzeugs mit einem CAM-
Verfahren und
2) Abtragen von Material des Prothesenbasishalb-
zeugs mit der CAM-Vorrichtung auf der Basis des
berechneten ersten Modells (A) der Prothesenba-
sis.

[0044] Die Aufgaben der Erfindung werden auch
gelöst durch eine computergesteuerte Vorrichtung
zur Umsetzung eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens aufweisend eine Einrichtung zum Erzeugen des
Prothesenbasishalbzeugs mit einem Rapid-Prototyp-
ing-Verfahren, insbesondere einen 3D-Drucker zum

Erzeugen des Prothesenbasishalbzeugs, und auf-
weisend ein Computersystem, das ein Modul zur Um-
setzung der Berechnungen des Verfahrens und ein
Modul zur Steuerung der Einrichtung zum Erzeugen
des Prothesenbasishalbzeugs aufweist.

[0045] Bei dem Computersystem können die Module
nicht in einem einzigen Rechner enthalten sein, son-
dern auf zwei separaten Rechnerstationen arbeiten,
wobei die Rechnerstationen dazu Daten übertragen
können müssen. Es kann dabei ausreichen, wenn die
Daten des Moduls zur Umsetzung der Berechnungen
des Verfahrens Daten (beziehungsweise Daten zum
zweiten Modell (B) des Prothesenbasishalbzeugs) an
das Modul zur Steuerung der Einrichtung zum Erzeu-
gen des Prothesenbasishalbzeugs übertragen wer-
den können. Bevorzugt wird das Computersystem mit
einem einzigen Computer ausgeführt, der beide Mo-
dule aufweist.

[0046] Ferner werden die der Erfindung zugrunde-
liegenden Aufgaben auch gelöst durch ein Prothe-
senbasishalbzeug hergestellt mit einem erfindungs-
gemäßen Verfahren zur Herstellung eines dentalen
Prothesenbasishalbzeugs.

[0047] Schließlich werden die der Erfindung zugrun-
deliegenden Aufgaben auch gelöst durch eine Pro-
thesenbasis hergestellt mit einem erfindungsgemä-
ßen Verfahren zur Herstellung einer dentalen Prothe-
senbasis.

[0048] Der Erfindung liegt die überraschende Er-
kenntnis zugrunde, dass ein Prothesenbasishalb-
zeug vorkonfektioniert werden kann, so dass die Her-
stellung der Prothesenbasis aus dem Prothesenba-
sishalbzeug einfach und schnell umgesetzt werden
kann, wobei nur wenig oder sogar so wenig wie
mit dem angewendeten Rapid-Prototyping-Verfahren
überhaupt möglich an Material von dem Prothesen-
basishalbzeug entfernt werden muss. Hierzu können
überraschend die Daten verwendet werden, die bei
der Berechnung der Prothesenbasis ohnehin berech-
net werden beziehungsweise erzeugt wurden, wobei
durch einfaches Hinzufügen beziehungsweise Hinzu-
rechnen von Volumina an den gewünschten Stellen
des ersten Modells (A) der Prothesenbasis die not-
wendigen Toleranzen in dem zweiten Modell (B) des
Prothesenbasishalbzeugs enthalten sind und idealer-
weise nicht mehr oder nur wenig mehr als die notwen-
digen Toleranzen. Das Prothesenbasishalbzeug ist
dann bereits an den jeweiligen Patienten beziehungs-
weise an dessen Mundraumsituation angepasst, da
die am Patienten gemessenen Daten bei der Berech-
nung des zweiten Modells (B) des Prothesenbasis-
halbzeugs über das erste Modell (A) der Prothesen-
basis eingeflossen sind. Das Verfahren ist einfach,
da die genauen und wesentlich aufwendiger zu be-
rechnenden Daten für das erste Modell (A) der Pro-
thesenbasis ohnehin berechnet werden müssen und
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vorhanden sind und dadurch die Berechnung des
zweiten Modells (B) des Prothesenbasishalbzeugs
sehr einfach gestaltet werden kann. Im einfachsten
Fall kann das zweite Modell (B) des Prothesenbasis-
halbzeugs einfach durch Vergrößern aller innerhalb
des ersten Modells (A) verlaufenden Abmessungen
des ersten Modells (A) der Prothesenbasis erzeugt
werden. Es wird beispielsweise das erste Modell (A)
der Prothesenbasis mit einer vollständigen oder teil-
weisen Hülle umschlossen, wobei die Hülle eine Di-
cke hat, die ausreicht um alle Unsicherheiten be-
ziehungsweise Ungenauigkeiten, die bei der Anwen-
dung des Rapid-Prototyping-Verfahrens entstehen,
auszugleichen und um alle anderen zusätzlich mögli-
chen Ungenauigkeiten auszugleichen. Durch die Hül-
le beziehungsweise das zusätzliche Volumen soll si-
chergestellt werden, dass unter Berücksichtigung al-
ler realistisch zu erwartenden Eventualitäten das Vo-
lumen und die Form des Prothesenbasishalbzeugs
ausreicht, um daraus die gewünschte Prothesenba-
sis herauszufräsen, herauszuschneiden oder heraus-
zuschälen.

[0049] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ge-
lingt es so, ein schnelleres und effizienteres Verfah-
ren zur Herstellung von Prothesenbasen zu ermög-
lichen, bei denen die Werkzeuge der CAM-Vorrich-
tung zur Herstellung der Prothesenbasis aus dem
Prothesenbasishalbzeug geschont werden und der
Materialverlust durch die subtraktiven CAM-Verfah-
ren minimiert werden kann. Die Vorteile der Verwen-
dung erfindungsgemäßer Prothesenbasishalbzeuge
beziehungsweise erfindungsgemäßer Verfahren lie-
gen unter anderem in den geringeren Fräszeiten, in
einem geringeren Materialeinsatz von Prothesenba-
sismaterial und in einer Schonung der Fräswerkzeu-
ge, das heißt in einem geringeren Verschleiß der
Fräswerkzeuge im Vergleich zur Anwendung üblicher
Fräsrohlinge.

[0050] Bei erfindungsgemäßen Verfahren werden
die Prothesenbasishalbzeuge, wie auch die Prothe-
senbasen und die Dentalprothesen computergestützt
mit CAD-Verfahren (CAD – Computer-Aided Design,
Deutsch: rechnerunterstützte Konstruktion) konstru-
iert. Dabei wird zunächst ein Halbzeug einer Pro-
thesenbasis hergestellt, aus der eine Prothesenba-
sis gefertigt wird, die später auf dem zahnlosen oder
bereichsweise zahnlosen Zahnfleisch des Kieferbo-
gens eines Patienten aufliegt. Wenn zunächst ein Ar-
beitsmodell aus Wachs gefertigt wurde, wird auf des-
sen Grundlage eine endgültige Prothesenbasis aus
Kunststoff gefertigt, wobei auch diese Prothesenba-
sis wieder mit einem CAM-Verfahren gefertigt werden
kann. Die Prothesenzähne werden anschließend in-
dividuell gefertigt oder konfektionierte Prothesenzäh-
ne individuell gekürzt und in die Prothesenbasis ein-
gesetzt und dort befestigt. Die aus Kunststoff gefertig-
te Prothesenbasis mit den aufgestellten Prothesen-
zähnen bildet dann die fertige Dentalprothese.

[0051] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer schematisch dargestell-
ten Figur erläutert, ohne jedoch dabei die Erfindung
zu beschränken. Die Fig. 1 zeigt eine Übersicht über
die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte zur Her-
stellung einer Prothesenbasis 10, bei dem ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines Pro-
thesenbasishalbzeugs 6 zum Einsatz kommt.

[0052] In einem ersten Schritt wird ein dreidimen-
sionales Bild des Mundraums eines Patienten 1 mit
einem Intraoralscanner 2 aufgenommen. Der Mund-
raum ist zumindest teilweise zahnlos. Der Intraoral-
scanner 2 kann beispielsweise eine geeignete Ste-
reokamera sein. Die Bilddaten des Intraoralscanners
2 werden an einen Computer 4 übertragen, der aus
den Bildinformationen ein dreidimensionales digitales
Mundraummodell des für die Prothesenfertigung re-
levanten Teils des Mundraums berechnet.

[0053] Auf Basis des Mundraummodells und gege-
benenfalls weiterer Daten, wie beispielsweise Daten
zur Okklusion, Position und Ausrichtung der einzu-
setzenden Dentalprothesen, die Position einer Mar-
kierung zur Ausrichtung der zu erzeugenden Prothe-
senbasis, Daten, die mit Hilfe einer Bissschablone in-
klusive Bisswällen gewonnen wurden, und/oder Da-
ten, die normalerweise am Patienten zur Einstellung
eines Artikulators aufgenommen werden, berechnet
der Computer 4 ein dreidimensionales digitales ers-
tes Modell A einer zur Mundraumsituation und gege-
benenfalls zu weiteren Parametern (wie der Okklusi-
on) passenden Prothesenbasis. Das Modell A ist in
Fig. 1 gestrichelt gezeichnet um klarzustellen, dass
es sich um ein virtuelles Modell A der Prothesenba-
sis handelt, das nur als Datenmenge im Computer 4
existiert und gespeichert ist. Das Modell A der Pro-
thesenbasis enthält keine Dentalprothesen, die erst
später hinzugefügt werden, deren Position, Ausrich-
tung und Form aber bereits in die Berechnung des
ersten Modells A der Prothesenbasis eingeflossen
sind. Das Modell A der Prothesenbasis kann also
beispielsweise bereits Ausnehmungen, Vertiefungen
und/oder Anlageflächen zur Aufnahme beziehungs-
weise zum Verbinden von Dentalprothesen enthal-
ten.

[0054] Als nächstes wird mit dem Computer 4 aus
dem digitalen dreidimensionalen ersten Modell A der
Prothesenbasis ein digitales dreidimensionales zwei-
tes Modell B eines Prothesenbasishalbzeugs berech-
net. Dazu wird an allen Oberflächen des ersten Mo-
dells 2 der Prothesenbasis Volumen addiert. Das Mo-
dell B ist in Fig. 1 ebenfalls gestrichelt gezeichnet um
klarzustellen, dass es sich um ein virtuelles Modell
B des Prothesenbasishalbzeugs handelt, das nur als
Datenmenge im Computer 4 existiert beziehungswei-
se gespeichert ist. Das erste Modell A der Prothesen-
basis kann somit vollständig von dem zweiten Mo-
dell B des Prothesenbasishalbzeugs aufgenommen
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werden. Insbesondere an der Unterseite des Modells
A der Prothesenbasis, die die Auflagefläche für den
zahnlosen Kiefersattel beziehungsweise das Zahn-
fleisch bildet (in Fig. 1 unten), wird Volumen zugege-
ben.

[0055] Basierend auf dem zweiten Modell B des Pro-
thesenhalbzeugs wird mit Hilfe des Computers 4 be-
ziehungsweise gesteuert vom Computer 4 ein rea-
les Prothesenbasishalbzeug 6 mit Hilfe eines 3D-Dru-
ckers 8 oder einer anderen Einrichtung 8 zum Durch-
führen eines Rapid-Prototyping-Verfahrens aus ei-
nem Kunststoff oder einem Wachs hergestellt. Der
Kunststoff hat die rosa Farbe von Zahnfleisch. Das so
erzeugte Prothesenbasishalbzeug 6 wird anschlie-
ßend in eine 5-Achs- oder 4-Achs-Fräse 12 oder in
eine andere Vorrichtung zum Umsetzen eines sub-
traktiven und hochgenauen CAM-Verfahrens einge-
spannt und auf Basis des ersten Modells A der Pro-
thesenbasis wird eine reale Prothesenbasis 10 aus
dem Prothesenbasishalbzeug 6 herausgefräst. Die
5-Achs- oder 4-Achs-Fräse 12 arbeitet wesentlich
genauer aber auch langsamer als der 3D-Drucker
8. Während also die Grobform als Prothesenbasis-
halbzeug 6 mit dem schnellen aber ungenauen 3D-
Drucker gefertigt wird, wird die anschließende Prä-
zisionsarbeit durch Anwendung der 5-Achs- oder 4-
Achs-Fräse 12 durchgeführt. Die 5-Achs- oder 4-
Achs-Fräse 12 wird ebenfalls von dem Computer 4
oder von einer anderen Steuerungseinheit (nicht ge-
zeigt) auf Basis des ersten Modells A der Prothesen-
basis gesteuert.

[0056] Dadurch, dass das zweite Modell B des Pro-
thesenbasishalbzeugs auf Basis des ersten Modells
A der Prothesenbasis erzeugt wird oder auf Basis von
Daten erzeugt wird, die auch für die Erzeugung des
ersten Modells A der Prothesenbasis entscheidend
sind, kann der Materialeinsatz minimiert werden und
auch die Zeit zur Herstellung der Prothesenbasis in
der 5-Achs- oder 4-Achs-Fräse 12 minimiert werden.
Hierdurch wird der Verbrauch an Kunststoff oder an
Wachs und die Abnutzung des Fräskopfs der 5-Achs-
oder 4-Achs-Fräse reduziert und das Verfahren be-
schleunigt.

[0057] Die in der voranstehenden Beschreibung, so-
wie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbei-
spielen offenbarten Merkmale der Erfindung können
sowohl einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombi-
nation für die Verwirklichung der Erfindung in ihren
verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

1 Patient
2 3D-Intraoralscanner
4 Computer
6 Dentales Prothesenbasishalbzeug

8 3D-Drucker/Einrichtung zum Umsetzen ei-
nes Rapid-Prototyping-Verfahrens

10 Dentale Prothesenbasis
12 CAM-gesteuerte 5-Achs- oder 4-Achs-Frä-

se
A Modell der Prothesenbasis
B Modell des Prothesenbasishalbzeugs
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines dentalen Pro-
thesenbasishalbzeugs (6) mit den Schritten:
1) Erfassen und Digitalisieren der Mundraumsituati-
on eines Patienten (1), wobei ein digitales dreidimen-
sionales Mundraummodell des Patienten (1) erzeugt
wird, oder Bereitstellen eines digitalen dreidimensio-
nalen Mundraummodells der Mundraumsituation ei-
nes Patienten (1);
2) Durchführen einer ersten Berechnung, bei der ein
digitales dreidimensionales erstes Modell (A) einer
Prothesenbasis berechnet wird, wobei das Mund-
raummodell der Mundraumsituation bei der ersten
Berechnung zugrunde gelegt wird;
3) Durchführen einer zweiten Berechnung, bei der
ein digitales dreidimensionales zweites Modell (B) ei-
nes Prothesenbasishalbzeugs aus dem ersten Mo-
dell (A) der Prothesenbasis berechnet wird, wobei
zu dem dreidimensionalen Modell (A) der Prothesen-
basis zumindest bereichsweise Volumen hinzugefügt
wird; und
4) Herstellung des dentalen Prothesenbasishalb-
zeugs (6) mit einem Rapid-Prototyping-Verfahren,
wobei bei dem Rapid-Prototyping-Verfahren ein
CAM-Verfahren angewendet wird und das digitale
dreidimensionale zweite Modell (B) des Prothesen-
basishalbzeugs dem CAM-Verfahren zugrunde ge-
legt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Durchführen der ersten Be-
rechnung des ersten Modells (A) der Prothesenba-
sis weitere Daten bei der Berechnung zugrunde ge-
legt werden, vorzugsweise Daten zur Okklusion, Po-
sition und Ausrichtung der einzusetzenden Dental-
prothesen, die Position einer Markierung zur Ausrich-
tung der zu erzeugenden Prothesenbasis, Daten, die
mit Hilfe einer Bissschablone inklusive Bisswällen ge-
wonnen wurden, und/oder Daten die normalerweise
am Patienten (1) zur Einstellung eines Artikulators
aufgenommen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Herstellung des Prothe-
senbasishalbzeugs (6) ein Rapid-Prototyping-Ver-
fahren angewendet wird, bei dem das Prothesenba-
sishalbzeug mit einer Genauigkeit von 100 µm bis 8
mm hergestellt wird, bevorzugt mit einer Genauigkeit
von 100 µm bis 1 mm hergestellt wird, besonders be-
vorzugt mit einer Genauigkeit von 500 µm bis 1 mm
hergestellt wird.

4.     Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Herstellung des Prothesenbasishalbzeugs (6) ein
additives Rapid-Prototyping-Verfahren angewendet
wird, insbesondere 3D-Druckverfahren.

5.   Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bei der Herstellung des Prothesenbasishalbzeugs (6)
eines der Verfahren aus der folgenden Liste ange-
wendet wird:
Fused Layer Modeling/Manufacturing (FLM) von
Kunststoffen oder Wachsen, Fused Deposition Mo-
deling (FDM) von Kunststoffen oder Wachsen, ins-
besondere von Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolyme-
risat oder Polylactid, Laminated Object Modelling
(LOM) von Kunststofffolien, Layer Laminated Ma-
nufacturing (LLM) von Kunststofffolien, Elektronen-
strahlschmelzen (EBM) von Kunststoffen oder Wach-
sen, Multi Jet Modeling (MJM) von Wachsen oder
Kunststoffen, insbesondere von Thermoplasten oder
UV-empfindlichen Photopolymeren, Polyamidguss
von Polyamiden, Selektives Laserschmelzen (SLM)
von Kunststoffen, Selektives Lasersintern (SLS) von
Kunststoffen oder Wachsen, insbesondere von Ther-
moplasten wie Polycarbonate, Polyamide oder Po-
lyvinylchlorid, 3-D-Printing (3DP) von Kunststoffgra-
nulat oder Kunststoffpulver, Space Puzzle Molding
(SPM) von Kunststoffen oder Wachsen, Stereolitho-
grafie (STL oder SLA) von Kunststoffen oder Wach-
sen, insbesondere von einem flüssigen Harz, Duro-
mer oder Elastomer, Digital Light Processing (DLP)
von photopolymerisierbaren flüssigen Kunststoffen,
wobei das Digital Light Processing (DLP) von pho-
topolymerisierbaren flüssigen Kunststoffen und die
Stereolithografie (STL oder SLA) von Kunststoffen
oder Wachsen, insbesondere mit einem flüssigen
Harz, Duromer oder Elastomer, bevorzugt werden.

6.   Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pro-
thesenbasishalbzeug (6) aus einem Kunststoff oder
einem Wachs hergestellt wird, insbesondere aus ei-
nem rosa oder zahnfleischfarbenen Kunststoff herge-
stellt wird, wobei als Kunststoff bevorzugt ein Poly-
methylmethacrylat (PMMA) verwendet wird.

7.     Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
zweiten Berechnung zur Berechnung des digitalen
dreidimensionalen zweiten Modells (B) des Prothe-
senbasishalbzeugs zumindest bereichsweise ein Ab-
standsvektor zu dem ersten Modell (A) der Prothe-
senbasis addiert wird, bevorzugt allseitig oder an je-
der Oberfläche des ersten Modells (A) der Abstands-
vektor zu dem ersten Modell (A) der Prothesenbasis
addiert wird, wobei der Abstandsvektor senkrecht zu
der Oberfläche des ersten Modells (A) orientiert ist
und der Betrag des Abstandsvektors zwischen 100%
und 200% so groß gewählt wird, wie die Genau-
igkeit des angewendeten Rapid-Prototyping-Verfah-
rens, bevorzugt zwischen 100% und 150% so groß
gewählt wird, wie die Genauigkeit des angewendeten
Rapid-Prototyping-Verfahrens.



DE 10 2014 107 418 A1    2015.12.03

11/12

8.   Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Be-
rechnung des zweiten Modells (B) des Prothesenba-
sishalbzeugs eine Markierung an der Oberfläche des
Modells eingerechnet wird, die zur Positionierung und
Ausrichtung des fertig hergestellten Prothesenbasis-
halbzeugs (6) angewendet werden kann oder ange-
wendet wird.

9.   Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Be-
rechnung des zweiten Modells (B) des Prothesenba-
sishalbzeugs zumindest an der Gaumenplatte und/
oder an der Auflagefläche auf die Zahnbögen des
Modells (A) der Prothesenbasis Volumen hinzugefügt
wird.

10.   Verfahren zur Herstellung einer dentalen Pro-
thesenbasis (10) aufweisend ein Verfahren zur Her-
stellung eines dentalen Prothesenbasishalbzeugs (6)
nach einem der vorangehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass nach der Herstellung
des Prothesenbasishalbzeugs (6) die Prothesenba-
sis (10) mit einem subtraktiven CAM-Verfahren auf
Basis der ersten Modells (A) der Prothesenbasis aus
dem Prothesenbasishalbzeug (6) gefertigt wird, ins-
besondere gefräst wird.

11.     Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als subtraktives CAM-Verfahren
ein subtraktives Fräsverfahren angewendet wird, wo-
bei bevorzugt mit dem subtraktiven Fräsverfahren ei-
ne Genauigkeit erreicht wird, die höher ist als die Ge-
nauigkeit des Rapid-Prototyping-Verfahrens, beson-
ders bevorzugt eine Genauigkeit von zumindest 50
µm erreicht wird, ganz besonders bevorzugt eine Ge-
nauigkeit von zumindest 10 µm erreicht wird.

12.   Computergesteuerte Vorrichtung zur Umset-
zung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 11, aufweisend eine Einrichtung (8) zum Erzeu-
gen des Prothesenbasishalbzeugs (6) mit einem Ra-
pid-Prototyping-Verfahren, insbesondere einen 3D-
Drucker (8) zum Erzeugen des Prothesenbasishalb-
zeugs (6), und aufweisend ein Computersystem (4),
das ein Modul zur Umsetzung der Berechnungen des
Verfahrens und ein Modul zur Steuerung der Ein-
richtung (8) zum Erzeugen des Prothesenbasishalb-
zeugs (6) aufweist.

13.   Prothesenbasishalbzeug (6) hergestellt mit ei-
nem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

14.   Prothesenbasis (10) hergestellt mit einem Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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